
Vergelten und Vergessen
Gefährlich ist‘s, den Leu zu wecken!

Live-Rollenspiel-Anmeldung
Vergelten und Vergessen
Live-Rollenspiel des Leuenhall e.V. · 30. August bis 2. September 2012

Nichtspielercharakter  (bitte NSC-Preisstaffelung beachten)                    

Ich würde gerne spielen (Zutreffendes bitte ankreuzen):

	  Festrollen-NSC (begrenzt!)	          Kampf-NSC		      Springer-NSC

Nichts von dem oben genannten, sondern (bitte unbedingt vor der Anmeldung mit uns absprechen):

	 Contage/gesamt:	 Sonstiges:

		    Ein Foto habe ich der Anmeldung beigefügt	          folgt baldmöglichst nach

	 Meine Charakterdaten wie Fähigkeitenbeschreibung, miterlebte Lives und Charaktergeschichte sind der
	 Anmeldung beigefügt oder per E-Mail an vergeltenundvergessen@leuenhall.de geschickt worden.

	 Teilnahmebedingungen (auf der Rückseite) wurden gelesen und unterschrieben!

	 Ich bin damit einverstanden, dass meine Adressdaten für die Zusendung von weiteren LARP-Einladungen 	
	 im süddeutschen Raum gespeichert und und an andere Veranstalter übergeben werden dürfen.

Die Anmeldebestätigung (ca. zwei Wochen vor dem Live) erhältst Du per E-Mail von uns zugestellt.

Hiermit melde ich mich verbindlich für „Vergelten und Vergessen“ an.

	 Ort, Datum	  Unterschrift

	Vorname:	 Familienname:

	Geburtsdatum:	 Alter:

	Straße:	 Hausnummer:

	Postleitzahl:	 Wohnort:

	Telefon:	 Fax:

	Handy:	 E-Mail:

	Allergien, Krankheiten, Besonderheiten:

Spielcharakter  (bitte SC-Preisstaffelung beachten)                                          
	
	Charaktername:	 Charakterklasse:

	Contage/Charakter:	 Contage/gesamt:

	Weitere Infos (z. B. Gruppenzugehörigkeit):

Was benötigst Du?



  1. � Der Teilnehmer ist sich der Natur der Veranstaltung und ins-
besondere den daraus folgenden Risiken bewusst (Nacht-
wanderungen, Geländewanderungen, Kämpfe mit Polster-
waffen, psychisch anspannende Situationen, etc.).

  2. � Der Teilnehmer verpflichtet sich, sich selbsttätig über die gel-
tenden Sicherheitsbestimmungen zu informieren und seine 
Ausrüstung zu Beginn der Veranstaltung einer Zulassungs-
prüfung des Veranstalters zu unterziehen. Während des Ver-
laufs der gesamten Veranstaltung obliegt es der Sorgfalts-
pflicht des Teilnehmers dafür zu sorgen, dass seine Ausrüs
tung in ordnungsgemäßem Zustand ist und keinerlei Gefahr 
für sich oder andere Teilnehmer darstellt. So sollten z. B. Pols
terwaffen nach jedem Kampf einer erneuten Überprüfung 
durch den Teilnehmer selbst unterzogen werden!

  3. � Der Teilnehmer verpflichtet sich, nach Möglichkeit gefährliche 
Situationen für sich, andere Teilnehmer und die Umgebung 
zu vermeiden. Insbesondere zählt dazu das Klettern an unge-
sicherten Steilhängen und Mauern, das Entfachen von offe-
nen Feuerstellen außerhalb der dafür vorgesehenen Feuer-
stellen, das Benutzen von nicht überprüften Polsterwaffen 
oder Ausrüstungsgegenständen, sowie übermäßiger Alkohol-
konsum.

  4. � Der Veranstalter behält sich vor, während der Veranstaltung 
beschädigte Ausrüstung aus der Veranstaltung zu entfernen.

  5. � Den Anweisungen des Veranstalters, seines gesetzlichen 
Vertreters und seiner Erfüllungsgehilfen ist Folge zu leisten.

  6. � Teilnehmer, die gegen die Sicherheitsbestimmungen versto-
ßen, andere Teilnehmer gefährden oder den Anweisungen 
des Veranstalters in schwerwiegender Art und Weise nicht 
Folge leisten, können von der Veranstaltung verwiesen wer-
den, ohne dass der Veranstalter eine Pflicht zur Rückerstat-
tung des Teilnehmerbeitrags hat.

  7. � Schadensersatz aus positiver Forderungsverletzung, Ver-
schulden bei Vertragsabschluß und unerlaubter Handlung 
sind ausgeschlossen soweit der Veranstalter, sein gesetzli-
cher Vertreter oder seine Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig gehandelt haben.

  8. � Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung 
und Verzug bei leichter Fahrlässigkeit sind auf den Ersatz des 
vorhersehbaren Schadens beschränkt.

  9. � Alle Rechte, insbesondere der gewerblichen Vermarktung, an 
Ton-, Film- und Videoaufnahmen bleiben dem Veranstalter 
vorbehalten.

10. � Alle Rechte an der aufgeführten Handlung, sowie an dem 
vom Veranstalter verwendeten Ensemble von Begriffen und 
Eigennamen bleiben dem Veranstalter vorbehalten.

11. � Jegliche Aufnahmen seitens der Teilnehmer sind nur für rein 
private Zwecke zulässig.

12. � Jede öffentliche Aufführung, Übertragung oder Wiedergabe 
von Aufnahmen, auch nach Bearbeitung, ist nur mit vorheri-
gem schriftlichen Einverständnis des Veranstalters zulässig.

13. � Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, der Veranstalter behält 
sich vor, im Vorfeld der Veranstaltung Teilnehmer ohne Anga-
be von Gründen gegen Rückerstattung des Teilnehmerbei-
trags von der Veranstaltung auszuschließen.

14. � Bei Rücktritt des Teilnehmers – egal zu welchem Zeitpunkt  – 
wird ein pauschaler Betrag von 15,– Euro zur Deckung der 
dadurch entstandenen Unkosten fällig. Eventuell weitere 
Rücktrittsgebühren und Rücktrittsfristen sind der jeweiligen 
Anmeldung zu entnehmen.

15. � Grundsätzlich versucht der Veranstalter bei Rücktritt den 
Platz anderweitig zu vergeben. Sollte dies nicht möglich sein, 
ist eine Rückerstattung des Teilnehmerbeitrags nicht mög-
lich. Hierbei sind jedoch die Rücktrittsgebühren und Rück-
trittsfristen in der jeweiligen Anmeldung ausschlaggebend.

16. � Teilnehmerplätze sind nicht übertragbar. Sollte der Teilneh-
mer verhindert sein, so ist es nicht ohne weiteres möglich, 
dass eine andere Person an seiner Stelle an der Veranstal-
tung teilnimmt. Eine derartige Regelung bedarf auf Grund der 
besonderen Natur der Veranstaltung der Zustimmung des 
Veranstalters.

17. � Die Zahlung des Teilnehmerbeitrags erfolgt grundsätzlich im 
Voraus. Sollte die Zahlung bis zum Veranstaltungstermin 
nicht erfolgt sein, so gilt eine Nachbearbeitungsgebühr von 
15,– Euro als vereinbart.

18. � Sollte ohne schuldhaftes Zutun des Veranstalters beim Ein-
zug des Teilnahmebeitrags im Lastschriftverfahren oder im 
Scheckverfahren eine Rücklastschrift erfolgen, so hat der 
Teilnehmer die anfallenden Bankgebühren zu tragen.

19. � Bei Anmeldung in Namen und Rechnung eines Dritten haftet 
der Anmeldende für dessen Verbindlichkeit aus dieser Ver-
pflichtung als Gesamtschuldner.

20. � Alle Nebenabreden und Änderungen bedürfen der Schrift-
form.

21. � Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen un-
wirksam sein oder werden oder gegen geltendes Recht ver-
stoßen, so berührt dies nicht die Gültigkeit der anderen Teil-
nahmebedingungen. Die unwirksame Regelung wird durch 
solch eine ersetzt, die den Teilnahmebedingungen rechtlich 
sowie wirtschaftlich soweit als möglich entspricht.

22. � Grob fahrlässiges oder spielstörendes Verhalten kann zu so-
fortigem Ausschluss von der Veranstaltung ohne Kostenrück-
erstattung führen.

Ich habe die Teilnahmebedingungen der LARP-Veranstaltung 
„Vergelten und Vergessen“ gelesen und akzeptiere diese.

  Ort, Datum	 Unterschrift
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